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Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden (ZB 1) 
 
1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht we-

gen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungs-
fällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.  

2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für sei-

ne Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit; 

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen; 

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
- aus Anlage- , Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder  ähn-

lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

- aus Rationalisierung und Automatisierung; 
- aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-

ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-

gen; 
- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen-

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 
oder anderer vergleichbarer Leistungs- oder Aufsichtsgremien / Organe 
im Zusammenhang stehen; 

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 

- aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen). 

 
Zusatzbedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-
schäden - außer Anlagenrisiko - (ZB 2) 
 
1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 

Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe 
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Vertrag 
gewährt.).  

2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten hal-
ten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten wer-
den vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht über-
steigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen für die Haftpflicht-Versicherung 
(AHB).  
2.1 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-

richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.  

3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewuss-
tes Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben.  

4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen 
(inkl. Terrorakten), Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittel-
bar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.  

 

Zusatzbedingungen für Schäden, die durch Kraft-, Luft- und Wasserfahr-
zeuge verursacht werden (ZB 3) 
 
1 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge 

1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.  

1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden.  

1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.  

1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffern 1.1 und 1.2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.  

2 Luftfahrzeuge 
2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden.  

2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.  

2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus  
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren,  

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeug-
teilen,  

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförder-
ten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-
fahrzeuge.  
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